
 

Auszug aus den ADSp 2017 
 

5. Kontaktperson, elektronische Kommunikation und Dokumente 
 

 

5.1 Auf  Verlangen einer Vertragspartei benennt jede Vertragspartei für den Empfang von Informationen, Er-

klärungen und Anfragen für die Vertragsabwicklung eine oder mehrere Kontaktpersonen und teilt Namen 

und Kontaktadressen der anderen Partei mit. Diese Angaben sind bei Veränderung zu aktualisieren. Be-

stimmt eine Partei keine Kontaktperson, gilt diejenige Person als Kontaktperson, die den Verkehrsvertrag 

für die Partei abgeschlossen hat. 

Über das Gesetz hinausgehende Informationspflichten, z. B. über Maßnahmen des Spediteurs im Falle 

von Störungen, insbesondere einer drohenden Verspätung in der Übernahme oder Ablieferung, bei Be-

förderungs- oder Ablieferungshindernissen, bei Schäden am Gut oder anderen Störungen (Notfallkon-

zept) bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung. 

5.2 Mangels ausdrücklicher Vereinbarung bedürfen vertragliche Erklärungen des Lager- und  Fahrpersonals 

zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der jeweiligen Vertragspartei. 
 

5.3 Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Verlader oder Empfänger für den Auftraggeber die 

an der Lade- oder Entladestelle zur Abwicklung des Verkehrsvertrags erforderlichen Erklärungen abgibt 

und tatsächliche Handlungen, wie die Übergabe oder Übernahme des Gutes, vornimmt. 
 

5.4 Wenn dies zwischen dem Auftraggeber und dem Spediteur vereinbart ist, werden die Parteien per EDI 

(Electronic Data Interchange)/DFÜ (Datenfernübertragung) Sendungsdaten einschließlich der Rech-

nungserstellung übermitteln bzw. empfangen. Die übermittelnde Partei trägt die Gefahr für den Verlust, 

die Vollständigkeit und die Richtigkeit der übermittelten Daten. 
 

5.5 Bei einer Vereinbarung nach Ziffer 5.4 stellen die Parteien sicher, dass das eigene IT-System betriebsbe-

reit ist und die üblichen Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden, um den elektroni-

schen Datenaustausch vor dem Zugriff Dritter zu schützen sowie der Veränderung, dem Verlust oder der 

Zerstörung elektronisch übermittelter Daten vorzubeugen. Jede Partei ist verpflichtet, der anderen Partei 

rechtzeitig Änderungen ihres IT-Systems mitzuteilen, die Auswirkungen auf den elektronischen Daten-

austausch haben können. 
 

5.6 Elektronisch oder digital erstellte Dokumente, insbesondere Abliefernachweise, stehen schriftlichen Do-

kumenten gleich. 

Zudem ist jede Partei berechtigt, schriftliche Dokumente lediglich elektronisch oder digital  zu archivieren 

und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die Originale zu vernichten. 

 


